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TERMINE

» März

 31. März 2009 Taxitag in Hannover

» Mai

 13. bis 15. Mai 2009 RETTmobil in Fulda

 Das Plus
an Sicherheit!UMBAUTEN IN EINEM TAG

Als besonderen Service bietet AMF-BRUNS für Umbauten 

kleineren Umfangs, wie z.B. Rampeneinbau, einen 

1-Tag-Service an: Morgens kommen - abends das 

Fahrzeug mitnehmen.

SERVICE

HERR STEFAN WILLJES

Verkaufsleiter

Telefon: 0 44 89 / 72 72 33

E-Mail: stefan.willjes@amf-bruns.de

UNSER VERKAUFSTEAM

UNSER KUNDENDIENST

HERR FRANK DROSTE

Verkaufsberater

Telefon: 0 44 89 / 72 72 50

E-Mail: frank.droste@amf-bruns.de

HERR MANFRED MEINERS

Kundendienstleiter

Telefon: 0 44 89 / 72 72 22

E-Mail: manfred.meiners@amf-bruns.de

>> EINBAU-ROLLSTUHLHALTERUNGSSYSTEM <<

 Das Plus
an Möglichkeiten!

NEU- & GEBRAUCHTFAHRZEUGMARKT

AMF-BRUNS | Gustav Bruns GmbH | Hauptstrasse 101 D-26689 Apen

Tel. (+49) 0 44 89 / 72 72 -33 / -50 / -38 | Fax (+49) 0 44 89 / 62 45

hubmatik@amf-bruns.de

NEUFAHRZEUG 

MB Sprinter 311 CDI COMBI 4X2

Radstand 3665 mm - Farbe: weiss

Behindertengerechter Ausbau nach 

Wunsch - Preis auf Anfrage

NEUFAHRZEUG

Ford Transit 300 L Kombi - Farbe 

weiss,

Behindertengerechter Ausbau nach 

Wunsch - Preis auf Anfrage

VORFÜHRFAHRZEUG

VW Caddy Maxi Life - Farbe weiss

kompl. mit Umbau

Solange der Vorrat reicht - 

Preis auf Anfrage

Weltneuheit in Sachen 

Sicherheit! Premiere

 auf der RETTmobil 

in Fulda!

» RETTmobil in Fulda

 13.-15. Mai 2009, Halle 2 - Stand 208

- PLUS

Bis zum 30.06.2009 bietet 

AMF-BRUNS speziell für 

Fahrzeuge mit Heckaus-

schnitt jetzt die Kopf-& 

Rückenlehne „Future Safe“ 

mit Einbau  zum Preis von 

1.200 € inkl. Mwst an.

» Das Einbaurollstuhlhalterungssystem

» Kraftknoten 

 Mehr zum BSG-Urteil

» Der AMF-BRUNS-Caddy

 inkl. behindertengerechtem Umbau & Mwst

Future Safe

KOPF-& RÜCKENLEHNE

AKTION .. AKTION .. AKTION .. AKTION .. AKTION
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SICHERHEIT

DER AMF-BRUNS-CADDY

RECHT - ERSTE INTERPRETATIONEN DES KRAFTKNOTEN-URTEILS DURCH BSG

Bundessozialgericht entscheidet über 

Kraftknoten

BSG, Urteile vom 20. November 2008 – Az. B 3 
KN 4/07 KR R und B 3 KR 6/08 R sowie B 3 KR 
16/08 R

Im November 2008 hat das Bundessozialgericht 
(BSG) erstmals drei Urteile zum Kraftknoten 
erlassen. Der Kraftknoten ist ein besonderes 
Rückhaltesystem, das der Befestigung von 
Rollstuhlfahrern dient, die nur im Rollstuhl sitzend in 
Behindertentransportkraftwagen (BTW) befördert 
werden können. 
Die schriftliche Urteilsbegründung liegt derzeit noch 
nicht vor. Der Terminbericht des BSG vom 21. 
November 2008 lässt jedoch folgende vorläufige 
Einschätzungen zu:
Krankenkasse ist zuständig für den sicheren 
Transport zur Schule. In zwei seiner Entscheidungen 
war das BSG mit der Frage befasst, ob die Kranken-
kasse für die Versorgung behinderter Schüler mit 
einem Kraftknotensystem zuständig ist. Vorinstanz 
der Entscheidung mit dem Az. B 3 KR 6/08 R 
war das Landessozialgericht (LSG) 

Rheinland-Pfalz (Urteil vom 21.02.2008 – 

Az. L 5 KR 129/07). Geklagt hatte dort ein 1990 
geborener Schüler, der mit einem Aktivrollstuhl und 
einem Elektrorollstuhl versorgt ist. Er besucht eine 
Sonderschule und wohnt in einem Internat. Zur 
Schule kann er nur im Rollstuhl sitzend transportiert 
werden, da er aufgrund seiner Behinderung eine 
spezielle Sitzschale benötigt.
Nach Auffassung des LSG muss die beklagte 
Krankenkasse den Schüler mit dem Kraftknoten 
ausstatten. Ein Hilfsmittel sei immer dann von der 
gesetzlichen Krankenversicherung zu
gewähren, wenn es die Auswirkungen der Behinde-
rung im gesamten täglichen Leben beseitigt oder 
mildert und damit ein Grundbedürfnis des täglichen 
Lebens betrifft. Zu den Grundbedürfnissen zähle 
auch der Schulbesuch soweit es um die Vermittlung 
von grundlegendem schulischem Allgemeinwissen 
im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und der 
Sonderschulpflicht gehe. Das BSG hat die Revision 
der Beklagten zurückgewiesen und damit das Urteil 
des LSG bestätigt. Der Kläger besitze einen 
Anspruch gemäß § 33 SGB V auf Versorgung mit 
einem Kraftknoten, weil dies zur Sicherung seiner 
Schulfähigkeit im Rahmen der noch bis zum Ende 
des Schuljahres 2009 andauernden Sonderschul-
pflicht erforderlich sei. Zwar sei das Grundbedürfnis 
der Mobilität in aller Regel schon mit der Möglichkeit 
zur Erschließung des Nahbereichs der Wohnung 
erfüllt, so dass die Versorgung mit dem im Einzelfall in 
Betracht kommenden Hilfsmitteln – insbesondere 
mit einem Rollstuhl – insoweit ausreichend sei.
Könne ein Versicherter zum Schulbesuch jedoch 
nur sitzend im Rollstuhl transportiert
werden, dann habe die gesetzliche Krankenversi-
cherung auch die notwendige und nach dem Stand 
der Technik erforderliche Sicherung des Transports 
durch geeignete Maßnahmen zu gewährleisten.
2. In dem Verfahren mit dem Az. B 3 KR 16/08 R 
ging es im Rahmen eines Erstattungsstreits darum, 
wer die Kosten der Versorgung eines 1994 
geborenen behinderten Schülers mit einem 
Kraftknoten zu tragen hat. Vorinstanz war das 

LSG Niedersachsen-Bremen (Az. L 1 KR 

321/06). Die Revision des klagenden Sozialhilfeträ-
gers führte zur Änderung der Entscheidung des 
LSG und zur beantragten Verurteilung der beklagten 
Krankenkasse. Nach Auffassung des BSG 

steht dem Sozialhilfeträger als zweitange-

gangenem Rehabilitationsträger ein Erstat-

tungsanspruch nach § 14 SGB IX zu, weil 

die Krankenkasse vorrangig verpflichtet 

gewesen wäre, den bei ihr versicherten 

Schüler mit einem Kraftknoten zu versor-

gen. Zuständigkeitsregelung des § 14 SGB IX 
begründet Leistungspflicht
Im dritten Verfahren (Az. B 3 KN 4/07 KR R) war 
ebenfalls streitig, welcher Leistungsträger
für die Ausstattung des Rollstuhls des Klägers mit 
einem Kraftknoten zuständig ist. Der 1982
geborene Kläger ist schwerbehindert mit einem 
Grad der Behinderung von 100 und den
Merkzeichen aG, B, H und RF. Zur Fortbewegung ist 
er auf einen Elektrorollstuhl angewiesen. Der Kläger 
ist im Arbeitsbereich einer Werkstatt für behinderte 
Menschen (WfbM) beschäftigt. Die Fahrten 
zwischen Wohnung und Werkstätte werden von 
einem Behindertenfahrdienst durchgeführt. Beim 
Transport kann der Kläger nicht auf einen normalen 
Sitz umgesetzt, sondern nur im Rollstuhl sitzend 
befördert werden. Das gleiche gilt für die Beförde-
rung zu Ärzten und Therapeuten. Der Kläger hatte 
die Versorgung mit dem Kraftknoten zunächst bei 
der Krankenkasse und nachdem diese den Antrag 
durch Widerspruchsbescheid abgelehnt hatte, beim 
Sozialhilfeträger beantragt. Auch dieser lehnte die 
Kostenübernahme im Widerspruchsverfahren ab. 
Daraufhin beantragte der Kläger das Hilfsmittel 
erneut bei der Krankenkasse und erhob gegen den 
wiederum ablehnenden Widerspruchsbescheid 
Klage vor dem Sozialgericht. Das SG Gelsenkirchen 
wies die Klage ab, weil das Autofahren nicht zu den 
Grundbedürfnissen des täglichen Lebens gehöre 
(Az. S 7 KN 62/05 KR). Hiergegen legte der 
Kläger Berufung ein. Mit Urteil vom 14. Juni 

2007 verneinte das LSG Nordrhein-

Westfalen einen Anspruch des Klägers gegen die 
beklagte Krankenkasse und verurteilte den zum 
Prozess beigeladenen Sozialhilfeträger zur Kosten-
übernahme für den Kraftknoten (Az. L 2 KN 

209/05 KR). Aufgabe der gesetzlichen Kranken-
versicherung sei die medizinische Rehabilitation. 
Eine darüber hinausgehende berufliche oder soziale 
Rehabilitation, die auch die Versorgung mit einem 
Hilfsmittel umfassen kann, sei hingegen Aufgabe 
anderer Sozialleistungssysteme. Die Fahrten des 
Klägers zur WfbM beträfen das Grundbedürfnis des 
Klägers auf Erschließung eines gewissen körperli-
chen Freiraums nur in einem bestimmten Lebens-
bereich, der Berufsausübung. Zuständig für die 
Versorgung des Klägers mit dem Kraftknotensys-
tem sei der Sozialhilfeträger nach den Vorschriften 
der Eingliederungshilfe.
Die hiergegen vom beigeladenen Sozialhilfeträger 
eingelegte Revision war erfolgreich. Nach Auffas-
sung des BSG ist die beklagte Krankenkasse zur 
Versorgung des Klägers mit dem Kraftknoten 
verpflichtet. Die Beklagte hätte den bei ihr erstmals 
gestellten Antrag auf Leistungsgewährung nicht 
ablehnen, sondern ihn gemäß § 14 SGB IX 
unverzüglich an den ihrer Ansicht nach zuständigen 
Rehabilitationsträger weiterleiten müssen. Da dies 
nicht geschehen ist, hätte sie selbst den Rehabilitati-
onsbedarf feststellen müssen und zwar unter 
Berücksichtigung aller in Betracht kommender 
Anspruchsgrundlagen. Aus der Tatsache, dass ein 
Antrag auf Leistungen zur Teilhabe gestellt worden 
sei, folge bei fehlender Weiterleitung des Antrags 
eine umfassende sozialrechtliche Prüfungspflicht. 
Im vorliegenden Falle ergebe sich der Anspruch des 
Klägers entweder aus § 33 SGB V, falls er als 

schwerstbehinderter Erwachsener nur im 
Rollstuhl sitzend Ärzte und Therapeuten zu 
erreichen vermag und ihm deshalb ausnahms-
weise als Basisausgleich seiner Behinderung 
auch die Möglichkeit des sicheren Transportes 
von der Beklagten zu gewähren ist, oder 
ansonsten aus den sozialhilferechtlichen 
Regelungen zur Eingliederung von Behinder-
ten in das Erwerbsleben. Eine Verurteilung des 
beigeladenen Sozialhilfeträgers wäre nur dann 
und trotz der Regelung des § 14 SGB IX in 
Betracht zu ziehen gewesen, wenn ein 
Leistungsanspruch ausschließlich nach Sozial-
hilferecht gegeben wäre. 
Anmerkung:
Das BSG bekräftigt mit den Entscheidungen B 3 KR 
6/08 R und B 3 KR 16/08 R seine bisherige 
Rechtsprechung, wonach der Schulbesuch zu den 
elementaren Grundbedürfnissen gehört. Hilfsmittel, 
die den Schulbesuch ermöglichen, sind daher von 
der gesetzlichen Krankenversicherung zu gewäh-
ren.
Auch in dem Verfahren B 3 KN 4/07 KR R sieht das 
BSG die Krankenkasse in der Pflicht, obwohl der 
dortige Kläger den Kraftknoten in erster Linie für die 
Beförderung zur WfbM
benötigte. Die Besonderheit des Falles liegt hier 
jedoch darin, dass der Senat die Zuständigkeit der 
Krankenkasse aus § 14 SGB IX herleitet. Diese 
Vorschrift sieht für Leistungen zur Teilhabe ein 
besonderes Verfahren zur Klärung der Zuständig-
keit vor. Ziel der Regelung ist es, dass im Interesse 
der Leistungsberechtigten die  Zuständigkeit 
beschleunigt geklärt wird und die Leistung möglichst 
schnell erbracht werden kann. Die Leistungspflicht 
der Krankenkasse ergibt sich danach in diesem Fall 
aus dem Umstand, dass die Kasse den zuerst bei ihr 
eingegangenen Antrag auf Versorgung mit dem 
Kraftknoten abgelehnt und nicht an den ihrer 
Ansicht nach zuständigen Rehabilitationsträger 
weitergeleitet hat.
Zu begrüßen ist, dass das BSG mit dieser Entschei-
dung die Bedeutung von § 14 SGB IX unterstreicht. 
Aus dem Urteil kann jedoch nicht der Schluss 
gezogen werden, dass
Werkstattbeschäftigte generell gegenüber der 
Krankenkasse einen Anspruch auf Versorgung mit 
dem Kraftknoten haben. Vielmehr ist Rollstuhlfah-
rern, die den Kraftknoten benötigen, um ihren 
Arbeitsplatz in der WfbM oder in der Tagesförder-
stätte aufzusuchen, weiterhin zu raten, das Hilfsmit-
tel beim zuständigen Sozialhilfeträger zu beantra-
gen. Der Bundesverband für körper- und mehrfach-
behinderte Menschen bietet hierfür auf seiner 
Internetseite www.bvkm.de eine Argumentationshil-
fe an.
Katja Kruse
Stand: 30. Januar 2009

Bundessoz ia lger icht- PLUS

DER NEUE SMARTFLOOR-PLUS SYSTEMBODEN MIT INTEGRIERTEM 

ROLLSTUHLHALTERUNGSSYSTEM. SCHNELL - EINFACH - SICHER !

Smartfloor-PLUS ist ein Aluminium-Systemboden mit ‘‘Einbau-

Rollstuhlhalterungssystem‘‘. Die Bedienung des Systems ist extrem benut-

zerfreundlich, schnell und sicher, da die Rollstuhlhalterung bereits dort ist, wo 

man sie braucht.
Flexibilität durch einfach zu bedienen-
de M1-Dreh-Klappsitze.

Die neue Dimension der flexiblen, 
einfachen und schnellen Rollstuhlbe-
förderung

DER AMF-BRUNS-CADDY

Befristete Aktion solange der 

Vorrat reicht!

Der AMF-BRUNS-Caddy ist NUR 

erhältlich bei AMF-BRUNS in 

Apen. Bei einem Preis ab 

22.000,- €  (je nach Fahrzeug-

ausstattung) erhalten Sie das 

Grundfahrzeug inkl. behinderten-

gerechtem Umbau und Mwst, 

gültig für Caddy & Caddy Maxi.

  www.smartfloor-plus.de

Nähere Informationen auf der
RETTmobil in Fulda, Halle 2
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Aktiion solange der 

!

RUNS-Caddy ist NUR 

bei AMF-BRUNS in 

einem Preiss ab

(je nach Fahrzeug-

) erhalten Sie das 

ug inkl. behinderten-

Umbau und Mwst,

ddy & Caddy Maxi.

ab 22.000- €
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